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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1964

Norm

ZPO §226 IIIA

ZPO §396 B

Rechtssatz

So wie derjenige, der eine Forderung behauptet und einklagt, dadurch auch die Fälligkeit der Forderung schlüssig zum

Ausdruck bringt (vgl SZ 24/147), so bringt derjenige, der eine Forderung und deren Fälligkeit behauptet und diese

Forderung einklagt, auch schlüssig zum Ausdruck, daß die Forderung noch offen ist.
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